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Amriswil, 13. September 2011  
 
 
Stellungnahme Vernehmlassung betreffend die Änderung des Gesetzes über Ausbildungsbeiträ-
ge (Stipendiengesetz) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne senden wir Ihnen die Stellungnahme zur Vernehmlassung betreffend die Änderung des Gesetzes 
über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz). Die Stellungnahme wurde von VTGS und VTG gemeinsam 
erarbeitet. 
 
Aufgrund des Beitrittes des Kantons Thurgau zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von 
Ausbildungsbeiträgen sind die Gesetzesanpassungen notwendig und werden als sinnvoll erachtet. 
 
Zusatzbemerkung 
Beide Verbände sehen bei der Vergabe von Stipendien und bei den abzugsberechtigten Kosten für be-
rufsbegleitende Studien und Weiterbildungen eine gewisse Ungleichheit. Zum Beispiel wird einem Fach-
hochschulabsolventen, der nach einer Lehre und der Berufsmaturität ein Studium ergreift und dies be-
rufsbegleitend absolviert, kein Steuerabzug gewährt für die Ausbildungskosten. Diese werden meist nicht 
getragen vom Arbeitgeber, so dass sie der Student alleine aufbringen muss, ohne etwas dafür abziehen 
zu können. 
 
Wir bitten Sie, diesen Aspekt bei einer nächsten Steuergesetzrevision zu berücksichtigten und diese Un-
gleichbehandlung zu korrigieren.  
 
 
 
Mit den besten Grüssen 

VTG 
Der Präsident Der Geschäftsleiter 
 
 
 
Roland Kuttruff Reto Marty 
 
 


